
Einreichendes Amt/Sachgebiet:

Bauamt
TA VWFA Stadtrat

Bearbeiter:

Frau Böttcher

Beschluss-Nr. Beschluss-Nr. Beschluss-Nr.

Drucksache-Nr.

119-17
Anzeige-/ Genehmigungsbehörde:

Landratsamt Nordsachsen

Beschlussvorlage
Gesetzliche Grundlage der Anzeige-/Genehmigungspflicht:

Baugesetzbuch BauGB

Die Übereinstimmung der Satzung mit der EU-
Dienstleistungsrichtlinie wird bestätigt:

Unterschrift Amtsleiter

Beteiligte Ämter und Sachgebiete (Ordnungs-Nr. und Sichtvermerk)

Amt/SG
Nr. 60

Amt/SG
Nr. 61

Amt/SG
Nr. 63

Amt/SG
Nr. 65

Rechn.prüfung
Frau Preussner

Rechtsamt
Hr. Rockmann

Kämmerer
Hr. Schmiech

Bürgermeister
Hr. Schöne
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Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat beschließt:

die Abwägung zu den Anregungen und Bedenken entsprechend der Stellungnahme

des

Ordnungsamtes der Stadt Delitzsch

vom 18.07.2017.
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Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 28.09.2017 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 26.09.17 X

 STR 28.09.17 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Zustimmung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche
Straße" wurde vom Ordnungsamt der Stadt Delitzsch am 18.07.2017 erteilt.

Hinweise, Anregungen und Bedenken Abwägung

Nach Sichtung der Kampfmittelbelastungskarte des
Landkreises Nordsachsen ist für das betreffende
Gebiet eine Kampfmittelbelastung nicht ausge-
schlossen. Konkrete Anhaltspunkte für Lagerorte von
Kampfmitteln liegen dem Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KMBD) Sachsen jedoch nicht vor.
Es wird empfohlen, Maßnahmen der Gefahren-
vorsorge (auf eigene Kosten) durch ein gewerbliches
Kampfmittelräumunternehmen zu veranlassen.

Sollten bei der Untersuchung / Bauausführung
Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer
Herkunft gefunden werden, so wird auf die Anzeige-
pflicht nach § 3 der Polizeiverordnung des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampf-
mittelverordnung) vom 02.03.2009 verwiesen. Es
erfolgt in diesem Fall eine umgehende Beräumung
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst.
Anzeigen über Kampfmittelfunde nimmt die
Ortspolizeibehörde, jede Polizeidienststelle oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst direkt entgegen.

Die gegebenen Hinweise werden
in die Planzeichnung und in die
Begründung zum Bebauungs-
plan übernommen.

 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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